






































 
Abschrift Planungsrechtl. Festsetzung BPlan Nr. 75 1.Änderung 
 
 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 und 5. des Bundesbaugesetzes 
 
1. Geltungsbereich       siehe Plan 
2. Art der baulichen Nutzung 
 2.1 Baugebiet       siehe Plan 
 
3. Maß der baulichen Nutzung      
 3.1 Zahl der Vollgeschosse     siehe Plan 
 3.2 Grundflächenzahl     GRZ siehe Plan 
 3.3 Geschoßflächenzahl    GFZ siehe Plan 
 3.4 Baumassenzahl      entfällt 
 
4. Bauweise        offene 
 
5. Überbaubare Grundstücksflächen und nicht überbau- 
 bare Grundstücksflächen      siehe Plan 
 
6. Stellung der baulichen Anlagen     siehe Plan 
 
7. Mindestgröße der Baugrundstücke    200 qm 
 
8. Höhenlage der baulichen Anlagen    n. örtl. Ein- 
          weisung 
 
9. Flächen für überdachte Stellplätze und Garagen sowie   
 ihre Einfahrten auf  den Baugrundstücken    
          innerhalb der 
          überbaubaren 
          Grundstücks- 
          flächen 
 
10. Flächen für nicht überdachte Stellplätze, sowie ihre   
 Einfahrten auf den Baugrundstücken    innerhalb der 
          überbaubaren 
          Grundstücksfl. 
 
11. Baugrundstücke für den Gemeinbedarf    entfällt 
 
12. Überwiegend für die Bebauung mit Familienheimen 
 vorgesehene Flächen      entfällt 
 
13. Baugrundstücke für besondere baul. Anlagen, die privat- 
 wirtschaftlichen Zwecken dienen und deren Lage durch 
 zwingende städtebauliche Gründe , insbesondere des  
 Verkehrs, bestimmt sind      entfällt 
 
 



 
14. Grundstücke, die von der Bebauung freizuhalten sind 
 und ihre Nutzung       entfällt 
 
15. Verkehrsflächen       siehe Plan 
 
16. Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsflächen sowie   
 der Anschluss der Grundstücke an die Verkehrsflächen siehe Plan 
 
17. Versorgungsflächen      entfällt 
 
18. Führung oberirdischen Versorgungsanlagen und 
 -leitungen        entfällt 
 
19. Flächen für die Verwertung oder Beseitigung von 
 Abwasser und festen Abfallstoffen    entfällt 
 
20. Grünflächen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, 
 Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe   entfällt 
 
21. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder 
 Gewinnung von Steinen, Erden und anderen 
 Bodenschätzen       entfällt 
 
22. Flächen für die Land- und Forstwirtschaft   entfällt 
 
23. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten 
 der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder 
 eines beschränkten Personenkreises zu belastende 
 Flächen        entfällt 
 
24. Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und Gemein- 
 schaftsgaragen       entfällt 
 
25. Flächen für Gemeinschaftsanlagen, die für Wohnge- 
 biete oder Betriebsstätten innerhalb eines engeren 
 räumlichen Bereiches aus Gründen der Sicherheit 
 oder Gesundheit erforderlich sind    entfällt 
 
26. Die bei einzelnen Anlagen, welche die Sicherheit 
 oder die Gesundheit der Nachbarschaft gefährden 
 oder erheblich beeinträchtigen, von der Bebauung  
 freizuhaltende Schutzflächen und ihre Nutzung  entfällt 
 
27. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern   entfällt 
 
28. Bindungen für die Bepflanzungen und für die Erhal- 
 tung von Bäumen, Sträuchern und Gewässern   entfällt 
 
 
 



 
Aufnahme von Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
auf Grund des § 9, Abs. 2 BBauG in Verbindung mit § 2 der Zweiten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 9.Mai 1961 (ABl. S. 293) 

 
 
Aufnahme von Festsetzungen über den Schutz und die Erhaltung von Bau- und 
Naturdenkmälern auf Grund des § 9, Abs.2 BBauG in Verbindung mit § 2 der Zwei- 
ten Verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 9. Mai 1961 
(ABl S. 293) 

 
 
Kennzeichnung von Flächen gemäß § 9 Abs. 3 BBauG 
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche  
           Vorkehrungen erforderlich sind entfällt 
2.    Flächen, bei denen besondere bauliche Sicherungs- 
  maßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind entfällt 
3.  Flächen, unter denen der Bergbau umgeht entfällt 
4.  Flächen, die für den Abbau von Mineralien bestimmt 
  sind entfällt 
 
Nachrichtliche Übernahme von Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 

 

 



 
Abschrift Planungsrechtl. Festsetzung BPlan Nr. 75, 2.Ä._2. Verf. 
 
 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 und 5. des Bundesbaugesetzes 
 
1. Geltungsbereich       siehe Plan 
2. Art der baulichen Nutzung 
 2.1 Baugebiet       Reines Wohn- 
          gebiet (WR) 
 Es gilt die BNVO vom 15.09.1977 (BGBI. I. S. 1763)  
 2.1.1 zulässige Anlagen      gem. § 3,Abs.2 
          BauNVO 
 2.1.2 ausnahmsweise zulässige Anlagen   keine 
 
3. Maß der baulichen Nutzung      
 3.1 Zahl der Vollgeschosse     siehe Plan 
 3.2 Grundflächenzahl      siehe Plan 
 3.3 Geschoßflächenzahl     siehe Plan 
 3.4 Baumassenzahl      entfällt 
 3.5 Grundflächen der baulichen Anlagen   siehe Plan 
 
4. Bauweise        siehe Plan 
 
5. Überbaubare Grundstücksflächen     siehe Plan 
 
6. Nicht überbaubare Grundstücksflächen    siehe Plan 
 
7. Stellung der baulichen Anlagen     siehe Plan 
 
8. Mindestgröße der Baugrundstücke    450 qm 
 
9. Mindestbreite der Baugrundstücke    18,00 m 
 
10. Mindesttiefe der Baugrundstücke     20.00 m 
 
11. Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vor- 
 schriften für die Nutzung von Grundstücken erforder- 
 lich sind 
 11.1 Spiel- Freizeit und Erholungsflächen   entfällt 
 11.2 Flächen für überdachte Stellplätze und Garagen 
  sowie ihre Einfahrten auf den Baugrundstücken siehe Plan u. 
          innerh. der Grund- 
          stücksflächen 

11.3 Flächen für die nicht überdachten Stellplätze 
sowie ihre Einfahrten auf die Baugrundstücke  innerhalb der 
         Grundstücks- 
         flächen 

 
 
 



 
12. Höhenlage der baulichen Anlagen (Maß von o.k. 
 Straßenkrone , Mitte Haus bis o. k. Erdgeschoßfuß- 
 boden         siehe Straßen- 
          projekt 
 
13. Flächen für den Gemeinbedarf     siehe Plan 
 
14. Überwiegend für die Bebauung mit Familienheimen 
 vorgesehene Flächen      entfällt 
 
15. Flächen auf denen ganz oder teilweise nur Wohnge- 
 bäude, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaues 
 gefördert werden können, errichtet werden   entfällt 
 
16. Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohnge- 
 bäude errichtet werden dürfen, die für Personen- 
 gruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind  entfällt 
 
17. Besonderer Nutzungszweck von Flächen, der durch 
 besondere städtebauliche Gründe erforderlich wird  entfällt 
 
18. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
 und ihre Nutzung       entfällt 
 
19. Verkehrsflächen, sowie Verkehrsflächen besonderer 
 Zweckbestimmung, wie Fußgängerbereiche, Flächen 
 für das Parken von Fahrzeugen, sowie den Anschluss 
 der Grundstücke an die Verkehrsflächen   siehe Plan 
 
20 Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsflächen, sowie 
 der Anschluss der Grundstücke an die Verkehrsflächen gem. Straßen- 
          projekt 
 
21 Versorgungsflächen      entfällt 
 
22. Führung von Versorgungsanlagen und –leitungen  entfällt 
 
23. Flächen für die Verwertung oder Beseitigung von Ab- 
 wasser  und festen Abfallstoffen sowie für Ablage- 
 rungen        entfällt 
 
24. Öffentliche und private Grünflächen, wie Parkan- 
 lagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel , Zelt und 
 Badeplätze, Friedhöfe      siehe Plan 
 
 
 
 
 
 



 
 
25. Wasserflächen sowie Flächen für die Wasserwirt- 
 schaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die 
 Regelung des Wasserabflusses, soweit diese Fest- 
 setzungen nicht nach anderen Vorschriften getroffen 
 werden können       entfällt 
 
26. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder die  
 Gewinnung von Steinen, Erden und anderen  
 Bodenschätzen       entfällt 
 
27. Flächen für die Land- und Forstwirtschaft   siehe Plan 
 
28. Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Klein- 
 tierhaltung  wie Ausstellungs- und Zuchtanlagen, 
 Zwinger, Koppeln und dergleichen    entfällt 
 
29. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
 der Landschaft, soweit solche Festsetzungen nicht 
 nach anderen Vorschriften getroffen werden können  entfällt 
 
30. Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zugunsten der 
 Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines 
 beschränkten Personenkreises zu belastende Fläche  entfällt 
 
31. Flächen für Gemeinschaftsanlagen, für bestimmte  
 räumliche Bereiche wie Kinderspielplätze. Freizeitein- 
 richtungen, Stellplätze und Garagen    entfällt 
 
32. Gebiete, in denen bestimmte, die Luft verunreinigende 
 Stoffe nicht verwendet werden dürfen    entfällt 
 
33. Die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen 
 und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen 
 und Vorkehrungen, zum Schutz vor schädlichen Um- 
 welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions- 
 schutzgesetzes, sowie die zum Schutz vor solchen 
 Einwirkungen zu treffenden Vorkehrungen   entfällt 
 
34. Für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangbiet 
 oder Teile davon, mit Ausnahme der land- und forst- 
 wirtschaftlichen Nutzung festgesetzten Flächen  entfällt 
 a) das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  entfällt 
 b) Bindungen für Bepflanzungen und die Er- 
  haltung von Bäumen, Sträuchern und Gewässer entfällt 
 
35. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stütz- 
 mauern, soweit sie zur Herstellung des Straßen- 
 körpers erforderlich sind      entfällt 
 



 
 
Aufnahme von Festsetzungen  
über die äußere Gestaltung von der baulichen Anlagen aufgrund des § 9 Abs. 4 des 
Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom 6. Juli 1979 (BGBI I.S. 949) sowie 
in Verbindung mit § 113 Abs. 4 der Landesbauordnung – LBO vom 12. Mai 1965 in 
der Fassung vom 19.03.1980 (ABL. S. 514) 
entfällt 
 
Aufnahme von Festsetzungen 
über den Schutz und die Erhaltung von Bau- und Naturdenkmälern aufgrund des § 9 
Abs. 4 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom 6. Juli 1979 (BGBI I. S. 
949) sowie in Verbindung mit § 11 Abs. 2 der Landesbauordnung – LBO vom 12. Mai 
1965 in der Fassung vom 19.03.1980 (ABL. S. 514) 
entfällt 
 
Kennzeichnung von Flächen gemäß § 9 Abs. 5 BBauG 
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche  
           Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforder- 
           lich sind entfällt  
2.    Flächen, bei denen besondere bauliche Sicherungs- 
  maßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind entfällt 
3.  Flächen mit tagesnahem Abbau (0-30 m) oder die 
  für den Abbau von Mineralien bestimmt sind entfällt 
 
Nachrichtliche Übernahme von Festsetzungen 
gemäß § 9 Abs. 6 BBauG in der Fassung vom 6. Juli 1979 ( BGBI. I. S. 949) 
entfällt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Abschrift Planungsrechtl. Festsetzung BPlan Nr. 75, 4.Änderung 
 
Festsetzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  
(§9 Abs. 7 BauGB)        siehe Plan 
 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 und 5. des Bundesbaugesetze 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung    siehe Plan 
 1.1 Art der baulichen Nutzung     siehe Plan 
 1.1.1 Baugebiet       Reines Wohn- 
          gebiet  
 Es gilt die BauNVO vom 19.12.1986 
 1.1.2 zulässige Anlagen      gem. § 3,Abs.2 
          BauNVO 
 1.1.3 ausnahmsweise zulässige Anlagen   keine 
 
 1.2 Maß der baulichen Nutzung    siehe Plan 
 1 2.1. Zahl der Vollgeschosse     siehe Plan 
 1.2.2 Grundflächenzahl      siehe Plan 
 1.2.3 Geschoßflächenzahl     siehe Plan 
 1.2.4 Baumassenzahl      entfällt 
 1.2.5 Grundflächen der baulichen Anlagen   siehe Plan 
 
2. Bauweise        siehe Plan 
 2.1 Überbaubare Grundstücksflächen    siehe Plan 
 2.2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen   siehe Plan 
 2.3 Stellung der baulichen Anlagen    siehe Plan 
 
3. Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke   siehe Plan 
 3.1 Mindestgröße      500 qm 
 3.2 Mindestbreite       15.00 m 
 3.3 Mindesttiefe       30.00 m 
 3.4 Höchstgröße       800 qm 
 3.5 Höchstbreite       30.00 m 
 3.6 Höchsttiefe       36.00 m 
 
4. Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vor- 
 schriften für die Nutzung von Grundstücken erforder- 
 lich sind        entfällt 
 4.1 Spiel- Freizeit und Erholungsflächen   entfällt 
 4.2 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren 
  Einfahrten       entfäll 
 
5. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und 
 Spielanlagen        entfällt 
 
6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohnge- 
 bäuden        entfällt 
 
 



7. Flächen auf denen ganz oder teilweise nur Wohnge- 
 bäude, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaues 
 gefördert werden können, errichtet werden dürfen  entfällt 
 
8. Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohnge- 
 bäude errichtet werden dürfen, die für Personen- 
 gruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind  entfällt 
 
9. Der besondere Nutzungszweck von Flächen, der durch 
 besondere städtebauliche Gründe erforderlich wird  entfällt 
 
10. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
 und ihre Nutzung       entfällt 
 
11. Verkehrsflächen, sowie den Anschluß anderer Flächen 
 an die Verkehrsflächen      siehe Plan 
 
12. Versorgungsflächen      entfällt 
 
13. Führung von Versorgungsanlagen und –leitungen  entfällt 
 
14. Flächen für die Abfallentsorgung und Abwasser- 
 beseitigung, sowie für Ablagerungen    entfällt 
 
15. Öffentliche und private Grünflächen, wie Parkan- 
 lagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel , Zelt und 
 Badeplätze, Friedhöfe      entfällt 
 
16. Wasserflächen sowie Flächen für die Wasserwirt- 
 schaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die 
 Regelung des Wasserabflusses, soweit diese Fest- 
 setzungen nicht nach anderen Vorschriften getroffen 
 werden können       entfällt 
 
17. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder die  
 Gewinnung von Steinen, Erden und anderen  
 Bodenschätzen       entfällt 
 
18. Flächen für die Landwirtschaft und Wald   entfällt 
 
19. Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Klein- 
 tierhaltung  wie Ausstellungs- und Zuchtanlagen, 
 Zwinger, Koppeln und dergleichen    entfällt 
 
20. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
 der Landschaft, soweit solche Festsetzungen nicht 
 nach anderen Vorschriften getroffen werden können 
 sowie die Flächen für Maßnahmen zum Schutz , zur 
 Plfege und zur Entwicklung von Natur und Land - 
 schaft         entfällt 
 



 
 
21. Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zugunsten der 
 Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines 
 beschränkten Personenkreises zu belastende Fläche  entfällt 
 
22. Flächen für Gemeinschaftsanlagen, für bestimmte  
 räumliche Bereiche wie Kinderspielplätze. Freizeitein- 
 richtungen, Stellplätze und Garagen    entfällt 
 
23. Gebiete, in denen aus besonderen städtebaulichen 
 Gründen oder zum Schutz vor schädlichen Umwelt- 
 einwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutz- 
 gesetzes bestimmte Luftverunreinigende Stoffe nicht 
 oder nur beschränkt verwendet werden dürfen   entfällt 
 
24. Von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen 
 und ihre Nutzung, und Flächen für besondere Anlagen 
 und Vorkehrungen, zum Schutz vor schädlichen Um- 
 welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions- 
 schutzgesetzes, sowie die zum Schutz vor solchen 
 Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung  
 solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und 
 sonstigen technischen Vorkehrungen    entfällt 
 
25. Für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet 
 oder Teile davon, sowie für Teile baulicher Anlagen 
 mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen 
 oder Wald festgesetzten Flächen     entfällt 
 A) das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
  und sonstigen Bepflanzungen    entfällt 
 B) Bindungen für Bepflanzungen und für die Er- 
  haltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti- 
  gen Bepflanzungen.     entfällt 
 
26. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stütz- 
 mauern, soweit sie zur Herstellung des Straßen- 
 körpers erforderlich sind      entfällt 
 
27 Festsetzungen der Höhenlage zu den Festsetzungen 
 nach § 9 Abs. 1 BauGB      nach örtl. Ein- 
          weisung 
 
Aufnahme von Örtlichen Bauvorschriften 
Aufgrund des § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 113 Abs. 6 der Landesbauordnung 
für das Saarland von 12.05.1965 in der Fassung vom 19.03. 1980 (ABL. d. Saar- 
landes S. 514) 

entfällt 
___________________________________________________________________ 
 
 



 
 
Aufnahme von Festsetzungen  
über besondere Anforderungen an bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen und 
Warenautomaten zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile 
von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie von Bau- 
und Naturdenkmälern aufgrund des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 113 Abs. 
1 der Landesbauordnung für das Saarland vom 12.05.1965 in der Fassung vom 
19.03.1980 (ABL. d. Saarlandes S. 514) 

entfällt 
 
Kennzeichnung von Flächen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche  
           Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder 
           bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
           gegen Naturgewalten erforderlich sind entfällt  
2.    Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für  
  den Abbau von Mineralien bestimmt sind                               entfällt 
3.  Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
  Stoffen belastet sind                                                                entfällt 
 
Nachrichtliche Übernahme von Festsetzungen 

entfällt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


